


während der üblichen Öffnungszeiten im Amt Unterspreewald, Hauptsitz Golßen, 
Markt 1, 1. OG, R108, 15938 Golßen sowie in der Nebenstelle Schönwald, Haupt-
straße 49, Bauamt, Zimmer S 006, 15910 Schönwald OT Schönwalde eingesehen 
werden.  

Die Öffnungszeiten sind: 

Montag  9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 15.00 Uhr 
Dienstag  9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr 
Mittwoch  9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 15.00 Uhr 
Donnerstag  9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr 
Freitag  9.00 bis 12.00 Uhr  

Zusätzlich können die Unterlagen während der Auslegung auch im Internet über  
 
www.lbgr.brandenburg.de → Genehmigungsverfahren → Planfeststellungsverfahren 
→ Planfeststellungsverfahren nach § 52 Absatz 2a in Verbindung mit §§ 57a und 57b 
BBergG → Kiessandtagebau Schiebsdorf I/III 

aufgerufen werden. Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Un-
terlagen. 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann gemäß § 73 Abs. 4 
S. 1 VwVfG während der Auslegung der Planunterlagen und für einen weiteren Monat 
nach dem Ende der Auslegung der Planunterlagen,  

spätestens bis einschließlich 12. Mai 2023, 

schriftlich (Posteingang) oder zur Niederschrift Einwendungen gegen den Plan beim 
Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen sowie dem Landesamt für Bergbau, Ge-
ologie und Rohstoffe, Inselstraße 26, 03046 Cottbus (Anhörungs- und Planfeststel-
lungsbehörde) erheben.  

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften 
befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entschei-
dung nach § 74 VwVfG einzulegen, können gemäß § 73 Abs. 4 S. 5 VwVfG innerhalb 
der Auslegungs- und Einwendungsfrist Stellungnahmen zu dem Plan abgeben.  

Nach dem Ablauf der Einwendungsfrist eingehende Einwendungen und Stellungnah-
men, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, sind gemäß § 73 
Abs. 4 S. 3 und 6 VwVfG im Verwaltungsverfahren ausgeschlossen. 

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit 
Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen 
(§ 17 Abs. 1 VwVfG). Anderenfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt blei-
ben. Die Anhörungsbehörde wird gleichförmige Eingaben, die die geforderten Anga-
ben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit Unterschrift versehenen Seite enthalten oder 
dem Erfordernis des § 17 Abs. 1 S. 2 VwVfG nicht entsprechen, gemäß § 17 Abs. 2 
VwVfG unberücksichtigt lassen. Ferner wird die Anhörungsbehörde gleichförmige Ein-
gaben insoweit unberücksichtigt lassen, als Unterzeichner ihren Namen oder ihre An-
schrift nicht oder unleserlich angegeben haben (§ 17 Abs. 2 VwVfG). 

http://www.lbgr.brandenburg.de/



